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Seit dem 1. Oktober 2013 besteht 
erstmals ein einheitlicher Bundesman-
telvertrags Ärzte (BMV-Ä) für alle 
Kassenarten. Der BMV-Ä wird zwi-
schen der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung und dem Spitzenverband 
der Krankenkassen abgeschlossen und 
ist das zentrale Regelungswerk für die 
vertragsärztliche Versorgung auf Bun-
desebene. Die darin vereinbarten recht-
lichen Vorgaben sollen eine möglichst 
einheitliche Versorgungsqualität in der 
gesetzlichen Krankenversicherung und 
einheitliche Verfahrensregelungen für 
die Ärzte, insbesondere mit Hinblick 
auf den administrativen Aufwand in 
den Praxen, gewährleisten. Der Rege-
lungsumfang umfasst insbesondere die 
Voraussetzungen für die Teilnahme an 
der vertragsärztlichen Versorgung, die 
Qualitätssicherung, allgemeine Grund-
sätze (z.B. Arztwahl, Vertretung, per-
sönliche Leistungserbringung, Tätigkeit 
an weiteren Orten, Sprechstunden), 
Vordrucke, Bescheinigungen und Aus-
künfte, Regelungen zur Abrechnung, 
Prüfung und Wirtschaftlichkeit und be-
sondere Rechte und Pflichten der Ärzte, 
Kassenärztlichen Vereinigungen und 
Krankenkassen. 

Der BMV-Ä genießt eine im Verhält-
nis zu seiner herausragenden Stellung im 
Normengefüge der vertragsärztlichen 
Versorgung beachtliche Anonymität. 
Auch die juristische Bearbeitung lag lan-
ge Zeit brach. Das Erscheinen des letz-
ten eigenständigen Kommentars liegt 
nunmehr rund 35 Jahre zurück, eine 
Auseinandersetzung in Fachzeitschrif-
ten geschah selten. Infolgedessen lag 
für eine der wichtigsten Rechtsquellen 
der vertragsärztlichen Versorgung keine 
aktuelle Übersichtsarbeit vor.

Zum Anlass des nunmehr gemein-
samen Bundesmantelvertrags sind nun 
gleich zwei kommentierende Begleit-

werke erschienen, um diese Lücke zu 
schließen. Neben einem Werk aus dem 
Hause der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung legen Schiller und seine 
Mitautoren eine im Stil von Gesetzes-
kommentaren verfasste umfangreiche 
Kommentierung vor. Die Arbeitsteilung 
der Autoren erfolgt nach dem Bearbei-
terprinzip, sodass ein Autor Bündel von 
Vorschriften übernimmt  und nament-
lich verantwortet, was Brüche in Stil 
und Aufbau nach sich zieht, der Nut-
zung des Kommentars insgesamt aber 
nicht hinderlich ist.

Wie auch die Autoren in ihrem Vor-
wort andeuten, ist die Kommentierung 
des Bundesmantelvertrags eine nicht 
zu unterschätzende Herausforderung. 
Bei Gesetzen liegen in der Regel um-
fangreiche Gesetzesmaterialien in Form 
von Entwürfen und Beratungsunterla-
gen der Ausschüsse vor, die für einen 
Kommentar eine Fülle von Hinweisen 
zur Auslegung der Vorschriften liefern. 
Beim Bundesmantelvertrag handelt es 
sich hingegen um einen öffentlich-recht-
lichen Vertrag zwischen Körperschaf-
ten, der im vorliegenden Fall vor dem 
Bundesschiedsamt fertig ausgehandelt 
worden ist. Ergebnis ist ein Konvolut 
von Vorschriften, denen nicht in jedem 
Fall ordnungspolitischer Tiefgang un-
terstellt werden kann, da sie Ausfluss 
eines Verhandlungsprozesses mit einem 
im Nachhinein nicht mehr nachvollzieh-
baren Geben und Nehmen sind. Hier 
bedarf es insbesondere eines ausgepräg-
ten systematischen Verständnisses des 
Rechtsgebiets, um eine belastbare und 
nachvollziehbare Rechtsauslegung lie-
fern zu können.

Angesichts dieser Widrigkeiten kann 
der Kommentar als gelungen betrachtet 
werden. Für den Nutzer des Kommen-
tars bietet er wichtige Hinweise auf die 
vorliegende Rechtsprechung sowie wei-
terführende Quellen und die jeweilige 
Einordnung der BMV-Vorschriften in 
das System der vertragsärztlichen Ver-
sorgung.

Gleichwohl besteht auch für den 
vorliegenden Kommentar von Schiller 
und den Mitautoren das grundsätzliche 
Dilemma, einen sachkompetenten Kom-
mentar ohne Beeinträchtigung durch 

die Interessen des Autors zu erhalten. 
In einem derart speziellen Bereich des 
Medizinrechts ist interessenfreie Ex-
pertise schwer zu finden. Es ist diesem 
Kommentar hoch anzurechnen, dass 
versucht worden ist, eine ausgewoge-
ne Zusammenstellung der Autoren zu 
erreichen, auch wenn deren Mehrheit 
Ärzteorganisationen zuzurechnen ist.

Auch mit dieser Einschränkung ist 
der Kommentar für alle, die im beruf-
lichen oder wissenschaftlichen Kontext 
mit dem Vertragsarztrecht konfrontiert 
sind, ein hilfreiches Nachschlagewerk. 
Es bleibt zu wünschen, dass bis zur 
nächsten Aktualisierung hier nicht auch 
Jahrzehnte vergehen.

Stephan Feldmann, Berlin
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